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Gesellschaftliche Bedeutung der
Handwerksordnung

In der Handwerksordnung legt der Ge-
setzgeber die Voraussetzungen für die Be-
rufszulassung im Handwerk, d.h. für die
Selbständigkeit, fest. Er regelt die Berufs-
ausübung, also bestimmt die Tätigkeiten,
die dem Handwerk zuzurechnen sind,
grenzt Berufsbilder ab und regelt die Be-
rufsausbildung. Zudem werden die Aufga-
ben der Handwerksorganisationen be-
stimmt. Die Handwerksordnung beschränkt
damit die freie Berufswahl im Sinne des Ar-
tikel 12 GG und das Gleichheitsrecht des
Artikel 3 GG. Aus konstitutionenökonomi-
scher und verfassungsrechtlicher Sicht
müssen staatliche Eingriffe in die Freiheits-
und Gleichheitsrechte des Einzelnen be-
gründet werden. Gerechtfertigt sind dem-
nach nur solche Beschränkungen, die im
Interesse der Allgemeinheit liegen, d.h. all-
gemein konsensfähig sind.1 Diesem Krite-
rium entsprechen Gesetze, die letztlich un-
abhängig von wechselnden politischen und
gesellschaftlichen Verhältnissen zustim-
mungsfähig sind. Es war notwendig und
überfällig, die geltenden Regelungen auf
dieses Ziel hin zu überprüfen und zu ver-
einfachen. Dies ist nun in wesentlichen
Punkten geschehen. Die geplante Reform
ist ein Gewinn für den Bürger.

Die Reform

Kernpunkt des Gesetzentwurfes des
Bundeskabinetts ist es, 65 Handwerke
vom Meistervorbehalt für die Selbstän-
digkeit zu befreien. Die Liberalisierung der

Handwerksordnung gilt vor allem für Be-
rufsfelder, bei denen man bislang die
Meisterprüfung mit einer Qualitätssiche-
rung der Handwerksleistungen oder mit
dem Erhalt der Leistungsfähigkeit des
Handwerkssektors begründet hat (Ge-
setzentwurf vom 28. Mai 2003, Begrün-
dung, S. 4 f.).2 Für 29 Handwerke, die als
»gefahrengeneigt« eingestuft werden, soll
entweder der Meisterbrief oder eine zehn-
jährige Berufserfahrung als Geselle für ei-
ne selbständige Tätigkeit vorausgesetzt
werden. Der Meisterbrief wird nunmehr
mit einem Verbraucherschutz vor Gefah-
ren für Leib und Leben als Allgemein-
wohlinteresse begründet (Gesetzentwurf
vom 28. Mai 2003, Begründung, S. 7 f.).
Dies ist ein Schritt in die richtige Richtung.
Die Marktversagensargumente gegen ei-
ne Liberalisierung, d.h. die Qualitätssi-
cherung und die Vermeidung ruinöser
Konkurrenz, halten einer ökonomischen
Prüfung nämlich nicht stand. Anders ge-
wendet sprechen keine ökonomischen
Gründe dagegen, dass sich der Meister-
brief als freiwillig erworbenes Gütesiegel
am Markt durchsetzen kann.3

Qualitätssicherung

Von öffentlichem Interesse wäre der be-
stehende Meistervorbehalt dann, wenn er
zum Ausgleich von Marktmängeln oder
gar einem Marktversagen, etwa aufgrund
von asymmetrischer Information im Hand-
werkssektor, notwendig wäre. Dies ist
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1 Konstitutionenökonomisch konkreter formuliert be-
sagt dieses Kriterium, dass sich die Bürger unter
Kenntnis der relevanten Probleme und Hand-
lungsalternativen und in Unkenntnis der eigenen
Position in der Gesellschaft auf eine solche Rege-
lung einigen würden. Verfassungsrechtlich formu-
liert geht es um die Sicherung eines wichtigen Ge-
meinschaftsgutes, wobei das Prinzip der Verhält-
nismäßigkeit der Maßnahmen zu beachten ist.

2 Das Bundesverfassungsgericht hatte beides in
einem Urteil aus dem Jahre 1961 als wichtige
Gemeinschaftsgüter anerkannt und den Meister-
zwang für verfassungsgemäß erklärt (BVerfGE 13,
S. 97–123). Dies bedeutet jedoch nicht, dass der
Gesetzgeber auf den Meisterbrief als Instrument
zur Umsetzung eines Verbraucherschutzes fest-
gelegt ist.

3 Die Deregulierungskommission sieht die größten
Erfolgschancen für den Meisterbrief am Markt für
Handwerksleistungen, deren Qualität der Verbrau-
cher nicht ohne weiteres beurteilen kann, wo sich
ein größerer individueller Informationsaufwand aber
nicht lohnt (Deregulierungskommission 1991,
S. 122).
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häufig als Begründung genannt worden. Weil Anbieter und
Nachfrager über die Qualität der erbrachten Leistungen
unterschiedlich informiert seien, könne ein unerwünschter
Leistungswettbewerb nach unten in Gang gesetzt werden.
Die Nachfrager orientierten sich am Preis, da Qualitäts-
unterschiede nicht oder nur unzureichend erkannt würden.
Es drohe eine Negativauslese unter den Anbietern und ei-
ne ruinöse Konkurrenz auf den Handwerksmärkten.4 Aber:
Eine Ungleichverteilung der Information gibt es auf vielen
Märkten, nicht nur den Handwerksmärkten. Eine besonde-
re Fürsorgepflicht des Staates im Handwerk ist hieraus nicht
abzuleiten. Zum einen kann man annehmen, dass die Kun-
den spätestens nach der Erbringung der Leistungen deren
Qualität beurteilen können und bei Unzufriedenheit den An-
bieter wechseln. Dabei kann auch auf die Erfahrungen an-
derer zurückgegriffen werden, sei es über Empfehlungen
oder über Expertenwissen. Zum anderen können die Be-
triebe den Verbrauchern Qualitätsunterschiede signalisieren.
Zu denken ist etwa an freiwillige Garantiezusagen und Ser-
viceangebote oder eben an den Meistertitel als umfassen-
deres Qualitätssignal (vgl. Fredebeul-Krein und Schürfeld
1998, S. 105–113). Der Reformvorschlag schließt sich die-
ser Argumentation an, indem der Meisterbrief in allen Be-
reichen fakultativ erhalten bleiben soll. 

Gefahrenschutz

Es ist nachvollziehbar, dass ein Verbraucherschutz vor Ge-
sundheitsschäden durch fehlerhafte Produkte und Dienst-
leistungen von allgemeinem Interesse bzw. allgemein kon-
sensfähig ist. Hieraus werden u.a. die Vorschriften der Ge-
werbeordnung, technische Normen, Ausbildungsvorschrif-
ten und das Haftungsrecht abgeleitet.5 Vor allem die – im
Vergleich zum Ausland – hohen fachlichen Ausbildungs-
standards der Gesellenprüfung im Handwerk dienen bereits
dem präventiven Gefahrenschutz.6 Es bleibt die Frage, ob
zusätzliche subjektive Zulassungsbeschränkungen wie die
Meisterprüfung bzw. eine zehnjährige Berufserfahrung an-
gemessen sind. Was hier das rechte Maß ist, ist eine nor-
mative Entscheidung und kann letztlich nur auf politischer
Ebene bestimmt werden. Allerdings gilt, dass nur der Nach-
weis »meisterlicher« fachlicher Kenntnisse und Fertigkeiten
mit dem Gefahrenschutz begründbar ist. Betriebswirt-

schaftliche und arbeitspädagogische Kenntnisse, die eben-
falls Teil der Meisterprüfung sind, sind hier nicht zielführend.
Zudem verlieren einmalig erworbene Qualifikationen im Zeit-
verlauf tendenziell an Aussagekraft.7 Einen hundertprozen-
tigen Schutz vor Schäden durch menschliches oder tech-
nisches Versagen können auch Zusatzqualifikationen nicht
bieten. Des Weiteren könnte man mit einem so verstande-
nen Gemeinwohl beispielsweise auch zusätzliche Arbeits-
und Umweltschutzvorschriften in der Handwerksordnung
verankern, was weder notwendig noch sinnvoll wäre. Das
Abgrenzungskriterium für die zulassungspflichtigen Berufe
– hier »bedarf der Kunde der besonderen staatlichen Für-
sorge, da er nicht auf Mittel wie Schadensersatz und Män-
gelbeseitigung verwiesen werden kann« (Gesetzentwurf vom
28. Mai 2003, Begründung, S. 8) – hätte zumindest auch
eine andere Aufteilung zugelassen. Man denke an die Tisch-
ler (zulassungspflichtig) und die Maler und Lackierer (zulas-
sungsfrei).

Anerkennung der Ausbildungsleistung des 
Handwerks

Bundeswirtschaftsminister Wolfgang Clement hat darauf hin-
gewiesen, dass in den weiterhin zulassungspflichtigen Hand-
werksbetrieben derzeit ein Großteil der Lehrlinge ausgebil-
det wird (Bundesministerium für Wirtschaft und Arbeit 2003).
Es schließt sich die Frage an, ob der Meisterbrief als Anreiz
für die Betriebe zur Ausbildung notwendig ist bzw. mit der
Anerkennung der Ausbildungsleistung, die das Handwerk
auch für andere Wirtschaftsbereiche erbringt, konstitutionell
zu rechtfertigen ist. Mit dieser Begründung wird bisher die
Zulassung zum Gewerbebetrieb mit der Ausbildungsbe-
rechtigung verknüpft, der Meisterbrief also als sog. großer
Befähigungsnachweis gestaltet (vgl. ZDH 2003). Die Bundes-
regierung verneint diese Frage grundsätzlich und will beide
Bereiche entkoppeln.8 Dennoch soll die Ausbildereig-
nungsprüfung als Pflichtbestandteil der Meisterprüfung in
den zulassungspflichtigen Berufen erhalten bleiben, egal ob
ein Betrieb ausbildet oder nicht. Das ist zumindest im Hin-
blick auf eine Gleichbehandlung der Handwerksbetriebe
nicht schlüssig. Es ist aber auch zur Sicherung der Ausbil-
dungsleistung gar nicht notwendig. Daher sollte die Ausbil-
derprüfung in allen Bereichen freiwilliger Bestandteil des
Meisterbriefs werden. Dies bedarf der Erläuterung.

Hinter der obligatorischen Ausbildereignungsprüfung im Rah-
men der Meisterprüfung steht die Vermutung externer Er-
träge der Ausbildung im Handwerk (Kucera und Straten-
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4 Zur ausführlicheren Wiedergabe der Argumentation siehe Deregulie-
rungskommission (1991, S. 120 f.).

5 Die Grenzen dieses Vorgehens zum Wohle der Allgemeinheit werden al-
lerdings deutlich, wenn man sich beispielsweise die amerikanische Recht-
sprechung im Bereich der Produkthaftung und die zahlreichen, hohen
Schadensersatzklagen vor Augen führt. Umfangreiche Produkthaftungs-
regeln, die auch das Risiko einer fehlerhaften Nutzung durch den Ver-
braucher auf den Anbieter übertragen, sind mit Moral-Hazard-Problemen
behaftet.

6 Die entsprechenden Ausbildungsverordnungen sollen nach dem Willen der
Bundesregierung weiterhin gelten. Zum europäischen Vergleich der Zu-
lassungsvorschriften im Handwerk siehe Fredebeul-Krein und Schürfeld
(1998, S. 73–80).

7 Die Monopolkommission hat in ihrem Sondergutachten zur Handwerks-
ordnung auf die hohe Qualität der Gesellen verwiesen und zusätzlich re-
gelmäßige Aus- und Fortbildungen zum Gefahrenschutz, anstelle einer ein-
maligen Meisterprüfung, empfohlen (Monopolkommission 2001, S. 27).

8 Die Ausbildungsberechtigung soll künftig auch auf Basis der Vorschriften
des Berufsbildungsgesetzes oder aufgrund des bestandenen arbeits-
pädagogischen Teils der Meisterprüfung erteilt werden können. 
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werth 1990, S. 45–47). Vor allem da das Handwerk über
den eigenen Bedarf hinaus Fachkräfte für andere Wirt-
schaftsbereiche ausbildet, würden Leistungen zugunsten
anderer Betriebe erbracht, die im Falle einer Liberalisierung
nicht über den Markt entgolten würden. Der Meisterbrief soll
die Anreize zur Lehrlingsausbildung stärken, indem er eini-
ge Ausbildungskosten (Ausbildereignungsprüfung) allen
Handwerksbetrieben zurechnet. Sie können damit über die
Preise an den Verbraucher weitergeleitet werden. Zudem
sollen sich die Kosten für den Ausbilderbetrieb leichter amor-
tisieren können, indem ein Geselle nicht gleich nach der Aus-
bildung in die Selbständigkeit gehen kann.9 Die Regelung
führt dazu, dass auch Nettokosten, die einem Handwerks-
betrieb entstehen, weil er Fachkräfte für andere Wirt-
schaftsbereiche ausbildet, an die Handwerkskunden weiter-
gegeben werden, statt sie beispielsweise dem Industriebe-
trieb zuzurechnen. Dies ist nicht notwendig, um einen aus-
reichenden Fachkräftenachwuchs zu sichern, da die Aus-
bildung nicht an sich mit externen Effekten verbunden ist,
sondern nur im Falle einer überhöhten Bezahlung während
der Ausbildung. Es ist auch nicht sachgerecht, da Ausbil-
dungsverträge zu Lasten der Handwerkskunden geschlos-
sen werden. Dies schadet letztlich dem Ruf des Handwerks,
wenn die Leistungen als zu teuer empfunden werden. Zu-
dem werden Existenzgründungen und damit die Schaffung
neuer Ausbildungsplätze behindert.

Langfristige Wirkungen auf die Ausbildungs-
plätze

Ob die Ausbildung einem Betrieb mehr Kosten als Nutzen
verursacht, ist letztlich eine Frage der Ausbildungsvergü-
tung, die die Tarifpartner vereinbaren. Soweit den ausbil-
denden Betrieben bisher Nettokosten entstehen, erbringen
sie eine Leistung zugunsten der Auszubildenden. Schließ-
lich fallen ihnen die Erträge ihrer Ausbildung in Form bes-
serer Beschäftigungs- und Verdienstmöglichkeiten zu. Wech-
selt der Lehrling nach Abschluss der Gesellenprüfung den
Betrieb oder macht sich selbständig, rentiert sich die In-
vestition für den Ausbildungsbetrieb nicht. Dennoch funk-
tioniert eine betriebliche Ausbildung auch ohne Regulierung.
Dies liegt am Fachkräftebedarf der Betriebe. Es ist in ihrem
eigenen Interesse, Fachkräftenachwuchs auszubilden und
auf freiwilliger Basis, etwa über ein gutes Arbeitsklima, zu-
mindest für eine Weile an sich zu binden. Zudem werden bei
einer betrieblichen Ausbildung immer auch betriebsspezifi-
sche Kenntnisse vermittelt, die ein längerfristiges Arbeits-
verhältnis für beide Seiten vorteilhaft werden lassen. Die al-
ternative Strategie, nämlich auf die Ausbildung durch an-
dere zu setzen, mag allenfalls kurzfristig vorteilhaft sein. Mittel-
und langfristig wird sie zu einem Fachkräftemangel führen,

der wiederum mehr Betriebe zur Ausbildung veranlasst.
Denkbar ist auch, dass Betriebe, die selbst nicht ausbilden
möchten oder dazu nicht besonders geeignet sind, ande-
re, die über den eigenen Bedarf hinaus ausbilden, hierfür
im Rahmen privater Verträge bezahlen (Deregulierungs-
kommission 1991, S. 125).

Übergangsprobleme?

Die Entkopplung von Gewerbe- und Ausbilderzulassung hät-
te für die ausbildenden Handwerksbetriebe zunächst ein-
mal einen marginalen Anstieg der Kosten der Lehrlingsaus-
bildung zur Folge. Die Kosten durch den Erwerb einer Aus-
bilderzulassung könnten nicht mehr einfach über die Preise
an den Verbraucher weitergegeben werden. Schließlich be-
fänden sich die Ausbildungsbetriebe in Konkurrenz mit Be-
trieben, die keine zusätzlichen Kosten durch Ausbilderprü-
fungen tragen.10 Ein anfänglicher Rückgang des Ausbil-
dungsplatzangebots der bestehenden Handwerksbetriebe
ist nicht auszuschließen, es sei denn man begegnet den
marginalen Veränderungen der Ausbildungskosten vor-
übergehend durch eine Absenkung der Lehrlingsvergütung
(vgl. Bode 2003). Eine dramatische Verschlechterung am
Lehrstellenmarkt ist jedoch auch kurzfristig nicht zu erwar-
ten. Für viele Handwerker dürfte die Lehrlingsausbildung
im eigenen Betrieb selbst in kurzfristiger Perspektive attraktiv
bleiben. Schließlich ist die externe Rekrutierung von Fach-
kräften am Arbeitsmarkt ebenfalls mit Kosten und Risiken
verbunden. Laut einer Studie des Bundesinstituts für Be-
rufsbildung liegen die Nettokosten der betrieblichen Ausbil-
dung nicht wesentlich über den Rekrutierungskosten, d.h.
den Kosten der Personalsuche, Einarbeitung und betriebs-
spezifischen Weiterbildung (BIBB 2002). Dabei sind even-
tuelle Ausfallkosten, die entstehen, wenn der eigene Fach-
kräftebedarf nicht sofort gedeckt werden kann, nicht ein-
gerechnet. Zudem ist ein höheres Fehlbesetzungs- und Fluk-
tuationsrisiko als beim eigenen Fachkräftenachwuchs ein-
zukalkulieren. Einem Ausbildungsplatzmangel wirken auch
neue Lehrstellen aufgrund zusätzlicher oder vorgezogener
Betriebsgründungen entgegen.

Gleichheitsrechte

Regelungen der Berufszulassung und der Berufsausübung
bedürfen auch deshalb der regelmäßigen Überprüfung, da
sie den Gleichheitsgrundsatz in Artikel 3 GG betreffen. Ins-
besondere vor dem Hintergrund sich ändernder wirtschaft-
lichen Rahmenbedingungen bergen sie die Gefahr der Dis-
kriminierung. Im Zuge der Dienstleistungsfreiheit in den EU-
Mitgliedstaaten hat sich der Reformdruck in diesem Punkt

5

9 Zur umfassenden Wiedergabe dieser Argumentation siehe Deregulie-
rungskommission (1991, S. 121).

10 Dies ist in allen Branchen, die ihren Fachkräftenachwuchs im Rahmen
des dualen Berufsausbildungssystems schulen, der Fall.



Kommentar

i fo  Schne l ld ienst  13/2003 –  56.  Jahrgang

erhöht. Mit den geplanten Lockerungen würde das Problem
der sog. Inländerdiskriminierung von Selbständigen und po-
tentiellen Existenzgründern im Handwerk gegenüber der
Konkurrenz aus dem europäischen Ausland, die nicht der
Handwerksordnung unterliegen, entschärft. Die geplante
Aufhebung des sog. Inhaberprinzips, wonach der Betriebs-
inhaber selbst Meister sein muss, stellt eine Verbesserung
in Bezug auf die Gleichbehandlung der Unternehmensfor-
men dar.
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Der Beitrag ist in englischer Sprache im CESifo Internet Forum auf unse-
rer Website www.cesifo.de zu finden.


